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Bitte bei Zukauf / Einstallung von Tieren ausfüllen und mit dem Betriebsheft (A 047) zur Kontrolle vorlegen! 
 

Betrieb (Name, Ktr-Nr.):  
 
Erklärung zu den konventionellen Tierzukäufen laut Betriebsheft 
Tierzukauf laut 
Betriebsheft Zeile 

 Gründe für den Zukauf konventioneller Tiere bzw. Versuche, Ökotiere zu erhalten: 
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Ich erkläre hiermit, dass alle in Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 (DFV) genannten Auflagen bei den 
beabsichtigten Tierzukäufen eingehalten werden: 

Grundsätze: 

• konv. Tiere dürfen nur dann zugekauft werden, wenn ökologische Tiere nicht in ausreichender Anzahl zur 
Verfügung stehen (Art. 9 (1) DFV) 

• angegebene Tiere sind ausschließlich für die Zucht bestimmt (Art. 9 (1) DFV); 

• die Umstellungszeiten der einzelnen Tierarten gemäß Art. 38  DFV werden eingehalten; 

nur in folgenden Fällen möglich: 

• junge Säugetiere für Bestandsaufbau müssen unmittelbar nach dem Absetzen ökologisch gehalten und gefüt-
tert werden (Art 9 (2) DFV): 

o Kälber, Fohlen mit einem Alter von weniger als sechs Monaten 

o Lämmer, Zicklein mit einem Alter von weniger als 60 Tagen 

o Ferkel mit einem Gewicht von weniger als 35 kg 

• Säugetiere zur Bestandserneuerung (Art. 9 (3) DFV), davon weibliche nur dann, wenn diese Jungtiere sind, 
also noch nicht gekalbt, gelammt oder geworfen haben. 
Bei weiblichen Tieren ist maximale Anzahl pro Jahr folgendermaßen begrenzt: 

o Rinder, Equiden bis max. 10% des Bestandes an ausgewachsenen Tieren 

o Schweine, Schafe, Ziegen: bis max. 20% des Bestandes an ausgewachsen Tieren 

o bei Einheiten mit weniger als zehn Equiden oder Rindern oder mit weniger als fünf Schweinen, 
Schafen oder Ziegen wird die vorgenannte Bestandserneuerung auf max. ein Tier pro Jahr be-
grenzt.  

 

Zukäufe / Einstallung aus nichtökologischer Herkunft sind in folgenden Fällen 
nur mit vorheriger Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde möglich: 

• Geflügel (Art 42 DFV) 
• weibliche Säugetiere mit Anhebung der oben genannten Prozentsätze (Art 9 (4) DFV) 

Die obenstehenden Angaben habe ich nach bestem Wissen gemacht. 
 

 
 

 

 Datum, Verantwortlicher der Betriebseinheit  Gegenprüfung LACON 

 


